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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Goch plant mit Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 

Goch, 7. Änderung – 'Platz des Handwerks' [1] die Schaffung von Baurecht für die Errich-

tung von Gebäuden für eine Wohnnutzung und zur Unterbringung nicht wesentlich stö-

renden Gewerbes auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche im Gewerbegebiet 

am Höster Weg. Der Bebauungsplanentwurf [1] ist in Anlage 1.1, ein Lageplan des Vorha-

bens [2] in Anlage 1.2 dargestellt. 

Unmittelbar südlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein Schnellrestaurant und 

rund 200 m östlich eine Kaffeerösterei. Von diesen Betrieben können Geruchsemissionen 

ausgehen. Die Lage der Betriebe zum Plangebiet ist in Anlage 2 gezeigt. 

Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme werden die auf das Plangebiet möglicher-

weise einwirkenden Geruchsimmissionen auf Basis von Planunterlagen[3] , Auszügen aus 

Betriebsgenehmigungen [4] und weiteren Betriebsangaben [5] sowie einer örtlich reprä-

sentativen Windrichtungsverteilung [11] abgeschätzt und gemäß den Geruchsimmissions-

werten der TA Luft 2021, Anhang 7 „Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissio-

nen“ [8] diskutiert. 
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2 Bearbeitungsgrundlagen, zitierte Normen und Richtlinien 

Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[1] Vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan Nr. 51 Goch, 7. Än-

derung – 'Platz des Hand-

werks' 

Stadt Goch – Fachbereich II – 

Stadtplanung  

P 07.02.2025 

[2] Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan zum vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan Nr. 

51 Goch, 7. Änderung – 'Platz 

des Handwerks' 

Stadt Goch – Fachbereich II – 

Stadtplanung  

P 07.02.2025 

[3] Planunterlagen Schnellrestau-

rant 

Zur Verfügung gestellt durch 

die Stadt Goch 

P Juli 2002 

[4] Genehmigungsunterlagen 

zum Schnellrestaurant 

Zur Verfügung gestellt durch 

die Stadt Goch 

P Juni 2002 

[5] Angaben zur Menge des ge-

rösteten Kaffees in der Kaf-

feerösterei 

Zur Verfügung gestellt durch 

die Stadt Goch 

P E-Mail vom 

04.07.2025 

[6] TG Gerüche 

Technische Grundlage für die 

Beurteilung und Minderung 

von Gerüchen in der Lebens-

mittelverarbeitung 

Bundesministerium für Digitali-

sierung und Wirtschaftsstand-

ort, Wien, Österreich 

Lit Stand: 

06.03.2020 

[7] BImSchG  

Bundes-Immissionsschutzge-

setz 

Gesetz zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen 

und ähnliche Vorgänge 

G Aktuelle Fas-

sung 

[8] TA Luft 2021 

Neufassung der ersten AVwV 

zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (Technische An-

leitung zur Reinhaltung der 

Luft – TA Luft) 

Gemeinsames Ministerialblatt, 

S. 1049 

VV 14.09.2021 

[9] Kommentar zu Anhang 7 der 

TA Luft 2021 – Feststellung 

und Beurteilung von Ge-

ruchsimmissionen 

Bund/Länder-Arbeitsgemein-

schaft Immissionsschutz (LAI); 

ein Arbeitsgremium der Um-

weltministerkonferenz der Bun-

desrepublik Deutschland 

Lit Stand: 

08.02.2022 

 

[10] Zweifelsfragen zur Ge-

ruchsimmissions-Richtlinie 

(GIRL) 

Zusammenstellung des länder-

übergreifenden GIRL-Experten-

gremiums 

Lit August 2017 
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Titel Beschreibung / Bemerkung Kat. Datum 

[11] Langjährige Zeitreihe der 

Windrichtung und Windge-

schwindigkeit der DWD-Sta-

tion 15190 Xanten 

CDC (Climate Data Center) des 

Deutschen Wetterdienstes 

https://opendata.dwd.de/cli-

mate_environment/CDC/observati-

ons_germany/cli-

mate/hourly/wind/historical/ 

P Abgerufen: 

03.07.2025 

[12] Geodaten des Untersu-

chungsgebietes (Digitale Ge-

bäudemodelle LOD2, Ortho-

photos DOP) 

Geobasis NRW, veröffentlicht 

über GEOportal.NRW  

https://www.geoportal.nrw/ 

Datenlizenz Deutschland - Zero 

- Version 2.0. 

P Abgerufen: 

03.07.2025 

[13] VDI 3883, Blatt 4 

Wirkung und Bewertung von 

Gerüchen 

Verein Deutscher Ingenieure – 

Kommission Reinhaltung der 

Luft 

RIL Juni 2017 

 

Kategorien: 

G:  Gesetz  N:  Norm 

V:  Verordnung  RIL:  Richtlinie 

VV:  Verwaltungsvorschrift  Lit:  Buch, Aufsatz, Berichtigung 

RdErl.:  Runderlass  P:  Planunterlagen / Betriebsangaben 

 

 

Hinweis: Alle Abbildungen, Pläne und Tabellen sowohl im Berichtstext als auch in den Anlagen 

ohne zusätzliche Quellenangabe oder Verweis auf dieses Kapitel (Bearbeitungsgrundlagen, zitierte 

Normen und Richtlinien) wurden durch die Peutz Consult GmbH erstellt. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

3.1 TA Luft 2021, Anhang 7 „Feststellung und Beurteilung von Ge-

ruchsimmissionen“ 

Mit der Neufassung der TA Luft in 2021 [8] wurde die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 

als Anhang 7 „Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen“ in die TA Luft auf-

genommen und in Teilen aktualisiert. Die in jedem Bundesland einzeln eingeführten Ge-

ruchsimmissions-Richtlinien wurden aufgehoben.  

Geruchsimmissionen sind zu beurteilen, wenn sie klar abgrenzbar aus Anlagen oder Anla-

gengruppen stammen und nicht Gerüchen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Haus-

brandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen oder ähnlichem zu-

zuordnen sind. 

Immissionskenngrößen kennzeichnen die Höhe der Belastung durch Gerüche. Hierbei wer-

den die Vorbelastung (IV), Gesamtzusatzbelastung (IZG), Zusatzbelastung (IZ) und Gesamt-

belastung (IG) unterschieden: 

Vorbelastung (IV):  vorhandene Belastung durch Gerüche 

Zusatzbelastung (IZ):  Immissionsbeitrag des Vorhabens 

Gesamtbelastung (IG):  Summe aus Vorbelastung (IV) und Zusatzbelastung (IZ) 

Gesamtzusatzbelastung (IZG): Immissionsbeitrag der gesamten Anlage 

Im Falle einer Änderungsgenehmigung kann der Immissionsbeitrag des Vorhabens, also 

die Zusatzbelastung IZ, negativ sein. Das heißt, dass der Immissionsbeitrag der gesamten 

Anlage, die Gesamtzusatzbelastung IZG, nach der Änderung geringer als vor der Änderung 

sein kann. Gründe hierfür könnten zum Beispiel die Umsetzung gleichzeitiger Minderungs-

maßnahmen oder der Einsatz fortschrittlicherer Technologien sein. 

Die Erfassung der Geruchsimmissionssituation kann durch 

• eine Rasterbegehung vor Ort,  

• eine Immissionsprognose (Ausbreitungsrechnung) oder  

• eine Fragebogenerhebung nach Richtlinie VDI 3883, Blatt 2 

erfolgen. Die statistische Auswertung dieser Daten erlaubt die Angabe der Geruchsimmis-

sionshäufigkeiten.  

Die Geruchsimmissionsermittlung mittels einer Rasterbegehung vor Ort benötigt einen 

Zeitaufwand von mindestens 6 Monaten bis zu 1 Jahr (Regelzeitraum für Rasterbegehun-

gen). Fragebogenerhebungen sind ebenfalls mit einem hohen zeitlichen und organisato-

rischen Aufwand verbunden. Die Ermittlung der Geruchsimmissionssituation erfolgt im 

vorliegenden Fall daher nachfolgend mittels einer Immissionsprognose. 

Bei den Immissionswerten gemäß TA Luft 2021, Anhang 7 handelt es sich um relative Häu-

figkeiten der Geruchsstunden pro Jahr. Diese ergeben sich als Gesamtbelastung IG aus der 

Summe der vorhandenen Vorbelastung IV und der Zusatzbelastung IZ durch z. B. einen 

Gewerbebetrieb.  
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IG = IV + IZ 

 

Die so ermittelte Gesamtbelastung IG wird mit den Immissionswerten IW der Tabelle 22 

der TA Luft 2021, Anhang 7 [8] verglichen und beurteilt. 

Zulässige Geruchs-Immissionswerte in Wohn- / Mischgebieten, Kerngebieten mit Wohnen 

und urbanen Gebieten sind 0,1 (10 %) der Jahresstunden mit Geruch sowie in Gewerbe- / 

Industriegebieten und Dorfgebieten 0,15 (15 %) (siehe Tabelle 3.1). 

 

Tabelle 3.1:  Immissionswerte gemäß Tabelle 22, TA Luft 2021, Anhang 7 [8] 

Wohn- / Mischgebiete 

Kerngebiete mit Wohnen, 

urbane Gebiete 

Gewerbe- / Industriege-

biete, Kerngebiete ohne 

Wohnen 

Dorfgebiete 

0,10 0,15 0,15 

 

Der Immissionswert von 0,15 (15 %) für Gewerbe- und Industriegebiete bezieht sich auf 

Wohnnutzungen in diesen Gebieten (z. B. Betriebsinhaberwohnungen). Jedoch haben auch 

Beschäftigte weiterer Betriebe im Umfeld einen Schutzanspruch vor erheblichen Belästi-

gungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der kürzeren Aufenthaltsdauer von Beschäf-

tigten gegenüber Bewohnern im Gebiet können Beschäftigten in der Regel höhere Immis-

sionen zugemutet werden. Die Höhe der zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu be-

urteilen und soll 0,25 (25 %) nicht überschreiten. 

Der Immissionswert der Spalte „Dorfgebiete“ gilt nur für durch Tierhaltungsanlagen verur-

sachte Geruchsimmissionen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb. 

Er kann im Einzelfall auch auf Siedlungsbereiche angewendet werden, welche nicht als 

Dorfgebiete ausgewiesen sind, die aber historisch durch eine unmittelbar benachbarte 

Tierhaltungsanlage geprägt sind [8]. Hat sich ein Dorfgebiet zu einem Wohngebiet entwi-

ckelt, so ist der Immissionswert für Wohngebiete anzuwenden. Im Einzelfall ist jedoch wei-

terhin die Festlegung von Zwischenwerten bis 0,15 (15 %) möglich [9]. 

Kerngebieten mit Wohnnutzungen wird der Immissionswert 0,1 (10 %) für Wohngebiete, 

Kerngebieten ohne Wohnnutzungen der Immissionswert 0,15 (15 %) zugeordnet. Hier-

durch wird das Kerngebiet MIT Wohnen in Bezug auf den Schutzanspruch der Wohnnut-

zung in einem Wohngebiet gleichgestellt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Nutzungen 

in Kerngebieten sollte daher die tatsächliche Nutzung bei der Geruchsbeurteilung Berück-

sichtigung finden. Aufgrund der Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme können dann 

gegebenenfalls höhere Immissionswerte festgelegt werden [9]. 

Grenzen Gewerbe- und Industriegebiete, oder Gebiete mit vergleichbaren Geruchsemissi-

onen an zum Wohnen dienende Gebiete, so können die für Wohn-/ Mischgebiete gelten-

den Immissionswerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die angrenzenden Ge-

biete geltenden Immissionswerte erhöht werden. Hierbei ist der Grundsatz der gegensei-

tigen Rücksichtnahme zu beachten. 
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3.2 TA Luft 2021, Anhang 7 im Genehmigungsverfahren 

Die TA Luft 2021, Anhang 7 [8] gibt eine gewisse Abfolge von Prüfungsschritten bei der 

Genehmigung von Anlagen vor. Kerngedanke des Prüfungsverfahrens ist die Ermittlung 

der Immissionsgesamtbelastung aus der Vorbelastung, der Zusatzbelastung und der Ge-

samtzusatzbelastung, welche von der zu prüfenden Anlage ausgeht. Überschreitet die Ge-

samtbelastung den für ein Gebiet jeweils zulässigen Immissionswert, ist die betreffende 

Anlage nicht genehmigungsfähig. 

Ist die Zusatzbelastung < 2 % der Jahresstunden kann die sogenannte Irrelevanzregel an-

gewendet werden, nach der eine solche Anlage ohne weitere Prüfung genehmigungsfähig 

ist. Bei größeren Zusatzbelastungen muss die Vorbelastung durch andere Emittenten ab-

geschätzt und gegebenenfalls durch Rasterbegehungen oder Immissionsprognosen ermit-

telt werden. 

Von anderen Bewertungsverfahren wie zum Beispiel der Anwendung von Mindestabstän-

den der zu beurteilenden Anlage zu Anwohnern sollte aufgrund des subjektiven Charakters 

der Festlegungen abgesehen werden. Die Ergebnisse chemisch-analytischer Messungen 

haben sich bisher nur unzureichend auf Geruchswahrnehmungshäufigkeiten übertragen 

lassen und sollten daher bei der Prüfung nicht angewendet werden. Gleiches gilt für "elekt-

ronische Nasen", welche die Wirkung eines Geruchs auf den Menschen ebenfalls nicht wie-

dergeben. 

3.3 TA Luft 2021, Anhang 7 im Überwachungsverfahren 

Ergeben sich durch Nachbarschaftsbeschwerden oder durch Ortsbegehungen Verdachts-

momente auf Überschreitung der Immissionswerte, kann durch folgende Methode eine 

erste Abschätzung der Immissionssituation gewonnen werden:  

 

• Abschätzung im Nahbereich anhand der Windrichtungshäufigkeitsverteilung unter 

Berücksichtigung der Betriebszeiten der Anlage  

• Fahnenbegehungen zur Ermittlung der Reichweite der Gerüche  

• stichprobenartige Überprüfung an ausgewählten Orten 

 

Ist es erforderlich, die Geruchssituation nicht nur grob abzuschätzen, kommen wiederum 

die Methoden der Rastermessung und Immissionsprognose in Betracht. 

Bei einer deutlichen Überschreitung der Immissionswerte kann eine nachträgliche Anord-

nung geruchsmindernder Maßnahmen erwogen werden. 
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4 Diskussion und Beurteilung der auf das Plangebiet ein-

wirkenden Geruchsimmissionen 

Die Gewerbeflächen GEe1 und GEe2 des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 

Goch, 7. Änderung – 'Platz des Handwerks' [1], grenzen unmittelbar an das südlich gele-

gene Schnellrestaurant an. 

Im östlichen Teil des Plangebietes ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen. Rund 

200 m östlich der Wohnbaufläche befindet sich eine Kaffeerösterei, welche kleine Mengen 

Kaffee (100 kg Bohnen pro Woche [5]) röstet. 

Gemäß TA Luft in 2021, Anhang 7 [8] sind in Gewerbegebieten an 15 % der Jahresstunden  

und in Wohngebieten an 10 % der Jahresstunden Geruchsimmissionen zulässig. Die Im-

missionswerte beziehen sich jeweils auf die Gesamtheit aller auf einen Immissionsort ein-

wirkenden Geruchsquellen. 

Im vorliegenden Fall sind dies das Schnellrestaurant und die Kaffeerösterei. 

Gemäß den Plan- und Genehmigungsunterlagen zum Schnellrestaurant [3][4] befindet sich 

die Abluftöffnung der Küchenabluft auf dem Dach des Schnellrestaurants in einer Höhe 

von 1 m über Dach. Die Lüftungsanlage wird gemäß DIN 2052 betrieben. Die Küchen-

dünste werden über die Lüftungsanlage abgesaugt, mittels elektrostatischer Filter gerei-

nigt und über Dach ausgeblasen. Die Rauchgase der mit Gas und Strom beheizten Grills 

werden gemeinsam mit der Küchenabluft abgesaugt und gereinigt. 

In der Kaffeerösterei werden mit maximal 100 kg nur geringe Mengen Kaffee pro Woche 

geröstet. Gemäß der TG Gerüche [6] liegen die im Rohabgas gemessenen  Geruchskon-

zentrationen von Kleinströstereien bei 100 GE/m³ Abluft. Hierbei handelt es sich somit um 

eine geringe Geruchsstoffkonzentration. Ferner kann der Geruch einer Kaffeerösterei als 

hedonisch angenehm eingestuft werden, was bei einer Immissionsberechnung durch einen 

geringeren Gewichtungsfaktor von 0,5 positiv berücksichtig werden könnte.   

Im Goch hat der Deutsche Wetterdienst lediglich in den Jahren 1974 bis 1978 meteorolo-

gische Messungen durchgeführt. Die nächstgelegene aktive DWD-Messtation befindet 

sich in Xanten. In der nachfolgenden Abbildung 5.1 ist die Windrose von Xanten der Jahre 

2018 bis 2022 [11] dargestellt. 
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Abbildung 4.1:  Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und Windgeschwindigkeit der 

DWD-Messstation Xanten [11] 

 

Es dominieren südwestliche Windrichtungen. Östliche Windrichtungen treten nur selten 

auf, sodass etwaige Geruchsemissionen aus der Kaffeerösterei ebenso selten in Richtung 

des Plangebietes verfrachtet werden. Zudem ist aufgrund der geringen Geruchsstoffkon-

zentration und dem Abstand von mehr als 200 m zum Plangebiet davon auszugehen, dass 

keine wahrnehmbaren Gerüche durch die Kaffeerösterei im Plangebiet auftreten werden. 

Das Baufeld GEe1 des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 Goch, 7. Änderung – 

'Platz des Handwerks' [1] liegt in circa 20 m Abstand nordöstlich der Abluftöffnung des 

Schnellrestaurants in der Hauptwindrichtung. Die Betriebszeit des Schnellrestaurants von 

07:00 Uhr bis 03:00 Uhr entspricht einer möglichen Geruchs-Emissionsdauer von 20 Stun-

den pro Tag ganzjährig durchgehend. Wind aus Richtung der Abluftöffnung tritt an mehr 

als 30 % der Jahresstunden auf, sodass an der Südwestfassade des GEe1 rein rechnerisch 

an mehr als 15 % der Jahresstunden Geruchsimmissionen möglich sind. Somit würde der 

Immissionswert der TA Luft 2021, Anhang 7 für Gewerbegebiete hier überschritten werden.  

Aufgrund der vorhandenen Abluftanlage mit elektrostatischen Filtern [4] ist jedoch davon 

auszugehen, dass keine oder nur geringe Geruchsemissionen vom Schnellrestaurant aus-

gehen, und somit an weniger als 15 % der Jahresstunden wahrnehmbare Gerüche an dem 

geplanten Baufeld vorliegen werden. Dies kann auch aufgrund von vergleichbaren 
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räumlichen Situationen im Umfeld anderer Schnellrestaurants, in welchen erfahrungsge-

mäß in der Regel keine Geruchsbeschwerden auftreten, abgeleitet werden. 

Die geplante Wohnbebauung wird zum einen durch die geplanten Gebäude in den Bau-

feldern GEe1 und GEe2 vom Schnellrestaurant abgeschirmt und liegt mit einem Abstand 

von 70 m zur Abluftöffnung sowie einer eher östliche Lage zum Schnellrestaurant in einem 

Bereich, in welchem deutlich seltener mit Geruchsimmissionen zu rechnen wäre. Somit ist 

für das geplante Wohngebiet von einer Einhaltung des Immissionswert der TA Luft 2021, 

Anhang 7 für Wohngebiete von 10 % der Jahresstunden mit wahrnehmbaren Gerüchen 

auszugehen.  

Insgesamt ist im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 Goch, 7. 

Änderung – 'Platz des Handwerks' [1] somit von einer Einhaltung der Anforderungen der 

TA Luft 2021, Anhang 7 für Wohn- und Gewerbegebiete auszugehen. 
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5 Zusammenfassung 

Die Stadt Goch plant mit Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 

Goch, 7. Änderung – 'Platz des Handwerks' die Schaffung von Baurecht für die Errichtung 

von Gebäuden für eine Wohnnutzung und zur Unterbringung nicht wesentlich störenden 

Gewerbes auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche im Gewerbegebiet am Hös-

ter Weg.  

Unmittelbar südlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein Schnellrestaurant und 

rund 200 m östlich eine Kaffeerösterei. Von diesen Betrieben können Geruchsemissionen 

ausgehen.  

Im Rahmen der vorliegenden Stellungnahme wurden die auf das Plangebiet möglicher-

weise einwirkenden Geruchsimmissionen auf Basis von Planunterlagen, Auszügen aus Be-

triebsgenehmigungen und weiteren Betriebsangaben sowie einer örtlich repräsentativen 

Windrichtungsverteilung abgeschätzt und gemäß den Geruchsimmissionswerten der 

TA Luft 2021, Anhang 7 „Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen“ diskutiert. 

Aufgrund der sehr geringen Geruchsemissionen der Kaffeerösterei sowie der elektrostati-

schen Filterung der Abluft des Schnellrestaurants ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

und Windrichtungsverteilungen davon auszugehen, dass innerhalb des Plangebietes des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 51 Goch, 7. Änderung – 'Platz des Handwerks' 

die Anforderungen der TA Luft 2021, Anhang 7 bezüglich Geruchsimmissionen für Wohn- 

und Gewerbegebiete eingehalten werden. 
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Anlage 1.1: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 51 Goch, 7. Änderung - 'Platz 

des Handwerks' 

Anlage 1.2: Vorhaben- und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan Nr. 51 Goch, 7. Änderung - 'Platz des Handwerks' - Darstel-

lung 2. Bauabschnitt 

Anlage 2: Übersichtslageplan mit Darstellung des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan Nr. 51 Goch, 7. Änderung - 'Platz des Handwerks' und Dar-

stellung von Geruchsquellen im Umfeld 
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